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vertr. d.d. Gf Norbert Jacobsen 
Ihlenberg 1 
23923 Selmsdorf 

vorab als E-Mail an..  
Kobel. Caroline <C.Kobeeihlenbera.de>  

Diese Auskunft erteilt Ihnen Frau Gottschalk 

Zimmer 4.211 • Börzower Weg 3 • 23936 Grevesmühlen 

Telefon 03841 3040 6615 Fax 03841 3040 86615 

E-Mail g.gottschalk@nordwestmecklenburg.de 

Unsere Sprechzeiten 
Di 09:00 - 12:00 Uhr • 13:00 - 16:00 Uhr 

Do 09:00 - 12:00 Uhr • 13:00 - 18:00 Uhr 

Unser Zeichen 66.16-01-74076-004-18sV 
Grevesmühlen, 03.04.2019 

Sofortige Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4. VwG01 

Hiermit ordne ich gemäß § 80 Abs. 2 Punkt 4. VwG0 für meine Wasserrechtliche 
Erlaubnis vom 31.01.2019, Az.: 66.16-01-74076-004-18, die sofortige Vollziehung an. 

Begründung: 
Mit Datum vom 31.01.2019 wurde der 'hienberger Abfallentsorgungsgesellschaft mbH, 
Ihlenberg 1 in 23923 Selmsdorf, die Wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von 
Abwasser aus der Sickerwasserbehandlungsanlage auf dem Betriebsgelände der IAG 
mbH über ein Feuchtgebiet in ein Gewässer (Waldgraben zum Rupensdorfer Graben) 
erteilt. 
Gegen diese Wasserrechtliche Erlaubnis wurde fristgerecht am 04.03.2019 Wider-
spruch eingelegt. Dieser wurde am 21.03.2019 zurückgewiesen. 
Für den Widerspruchsführer besteht die Möglichkeit vor dem Verwaltungsgericht 
Schwerin Klage zu erheben. Ein anhängiges Klageverfahren führt zur schwebenden 
Unwirksamkeit der erteilten Wasserrechtlichen Erlaubnis. Der rechtmäßige Betrieb wäre 
nicht mehr gesichert. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist im öffentlichen Interesse notwendig. Die 
Deponie ist die einzige Deponie der Deponieklasse III in Mecklenburg-Vorpommern. Auf 
ihr werden u.a. gefährliche Abfälle entsorgt. Sie verfügt über eine Sickerwasser-
behandlungsanlage nach dem Prinzip der Umkehrosmose, die dem Stand der Technik 
entspricht. 
Sickerwasser fällt unweigerlich an. Eine anderweitige Entsorgung des gereinigten und 
nachweislich unbelasteten Sickerwassers wäre unverhältnismäßig. 
Die Entscheidung zum zwischenzeitlich eingelegten Widerspruch ist nicht bestands-
kräftig. Eine Entscheidung über mögliche Rechtsbehelfe kann nicht abgewartet werden. 
Das öffentliche Interesse an der Entsorgung des Sickerwassers in der nach dem Stand 
der Technik arbeitenden Sickerwasserbehandlungsanlage ist größer als das Interesse 

1  Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.91 (BGBl. I S.686), zuletzt geändert durch Artikel 5 
Absatz 2 des Gesetzes vom 08.10.2017 (BGBl. I S. 3546) 
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des Widerspruchführers an der Klärung seiner teils formellen Bedenken an dem 
erteilten Bescheid. 
Da der Betrieb der Deponie als solcher nicht in Rede steht, fällt Sickerwasser an, das 
entsorgt werden muss. Hierzu besteht keine alternative Entsorgungsmöglichkeit, die im 
Verhältnis zur jetzigen Entsorgung stehen würde. 

Im Auftrag 
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